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L40054 Prostitution Sittlichkeitspolizei Oberösterreich

L70704 Theater Veranstaltung Oberösterreich
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40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §39 Abs1;

PolStG OÖ 1979 §2 Abs3 lita;

VeranstaltungsG OÖ 1992 §6;

VeranstaltungsG OÖ 1992 §8;

VStG §9;

Rechtssatz

Die Stellung des Stellvertreters nach dem OÖ VeranstaltungsG 1992 ist ähnlich jener des gewerberechtlichen

Geschäftsführers nach § 39 Abs 1 GewO 1973. Auch der behördlich genehmigte Stellvertreter nach § 6 OÖ

VeranstaltungsG 1992 ist nicht für die Beachtung aller Vorschriften verantwortlich, die iZm der Veranstaltungstätigkeit

stehen. Dies ergibt sich eindeutig aus der Einschränkung der Verantwortlichkeit des behördlich genehmigten

Stellvertreters auf die "einschlägigen Vorschriften" (§ 8 legcit). Zu diesen einschlägigen Vorschriften zählen Normen

(Gesetze, Verordnungen, Bescheide, etc), die die Ausübung der Veranstaltungstätigkeit regeln. Die Bestimmungen des

OÖ PolStG über die Prostitution zählen nicht dazu.
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